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Doppelbesteuerungsabkommen

Doppelbesteuerungsabkommen sind völkerrechtliche Verträge, mit deren Hilfe die Staaten 
vermeiden, dass bei demselben Steuerpflichtigen dieselben Einkünfte für denselben Zeitraum 
durch gleichartige Steuern mehrfach belastet werden. Dies geschieht einerseits dadurch, dass der 
Staat, aus dem Einkünfte stammen (Quellenstaat), die Besteuerung zugunsten des 
Wohnsitzstaates des Beziehers der Einkünfte zurücknimmt oder einschränkt, und andererseits 
dadurch, dass der Wohnsitzstaat Einkünfte, die im Quellenstaat besteuert werden können, von 
seiner Besteuerung freistellt oder dass er die auf diese Einkünfte entfallende ausländische Steuer 
auf seine  Steuer anrechnet.
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